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Osteuropa 1





Wiederholung:

Verwaltungsrecht in Osteuropa

Allgemeines Verwaltungsrecht?

Probleme der Praxis?



Zur geschichtlichen Entwicklung des Straf-

und Strafprozessrechts in Osteuropa

ÅEpoche des Sozialismus: frühe Sowjetzeit, Stalinzeit 

mit Terror, Schauprozessen und GULAG, Wyschinskij. 

Zahlr. unbestimmte Straftatbestände, z.B. Rowdytum, 

antisowjetische Agitation und Müßiggang. Dominanz der 

Staatsanwaltschaft und des Geheimdienstes.

ÅPostsozialistische Entwicklungen: Neugestaltung 

der Straftatbestände nach rechtsstaatlichen Grundsätzen, 

Modernisierung. Auswirkungen des Beitritts zur EMRK. 

Stärkung der Rolle der Gerichte. Korruptionsproblematik 

allgegenwªrtig, ebenfalls Staatseinfluss auf Ăpolitischeñ 

Prozesse.



Strafrecht in Osteuropa



Typische Inhalte des Strafrechts

ÅSystematik: Trennung StrafR - Allgemeiner Teil 

und Besonderer Teil?

ÅVerhältnis zu strafrechtlichen Sondergesetzen?

ÅVerhältnis zum OrdnungswidrigkeitenR

ÅWelche Fragen sind im AT geregelt? zB

internationales Strafrecht, Systematik Strafbarkeit (zB

Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld; Kategorien von 

Straftaten), Täterschaft und Teilnahme, Vollendung und 

Versuch, Strafarten und Strafzumessung

ÅBT: Systematisierung und Einzelelemente von 

Straftatbeständen



Rechtsgrundlagen des Strafrechts in Osteuropa

- D: VölkerR +  EU-Recht. GG. Strafrecht ist Bundesrecht: StGB + zahlr. 

Sondergesetze (Nebenstrafrecht)

Osteuropa: VölkerR, insbes. EMRK. Verfassungen. GUS-Modell-StGB 1996

- Armen. StGB 2003 

- Estn. StGB 2001

- Georg. StGB 1997

- Kroat. StGB 2011 

- Lit. StGB 2000

- Lett. StGB 1998

- Poln. StGB 1997 

- Russ. StGB v. 24.5.1996 (vorher StGB 1960 iVm UdSSR-Grundlagen 

der Strafgesetzgebung von 1925/1958/1991) 

- Tschech. StGB 2009 

- Ukrain. StGB 2001



Bestimmungen zum mat. Strafrecht in 

Verfassungen

Verfassung Polens v. 1997

Art.38 ff Schutz der 

persönlichen Freiheiten 
Art.40 I Verf nullum crimen sine 

lege. Ausn. VölkerR! 

Art.40 III (Unschuldsvermutung) 

Russ. Verfassung v. 1993

Kap.2 Rechte und Freiheiten des Menschen und 

Bürgers

Art.20 Recht auf Leben

(2) Bis zu ihrer Abschaffung kann die Todes-

strafe als außerord. Strafmaßnahme gg bes. 

schwere Straftaten gg das Leben verhängt 

werden, wobei dem Beschuldigten das R auf ein 

Geschworenengericht garantiert wird.
Art.21 Würde des Menschen: Folterverbot etc.

Art.54 Ein Gesetz, das Haftung begründet oder 

verschärft, hat keine rückwirkende Kraft

(2) Niemand haftet für eine Tat, die im Zeitpunkt ihrer 

Begehung nicht als Rechts-verletzung galt. Wird nach 

der Begehung der Rechtsverletzung die Haftung für sie 

aufge-hoben oder gemildert, so gilt das neue Gesetz: 

nullum crimen und nulla poena sine lege.

Dt. GG

Art.102 Die Todesstrafe ist 

abgeschafft.

Art.103 (1) rechtl. Gehör
(2) Nulla poena sine lege

(3) Ne bis in idem

Art.105 VerfahrensR, insbes. 

StrafVerfahren

Ukrain. Verfassung v 1996
Sieht die Todesstrafe nicht vor.

Verfassung v Belarus v 1994: Art.24 (1) Recht auf Leben

(3) Until its abolition, the death penalty may be applied in accordance with law as an exceptional measure of 

punishment for especially grave crimes and only in accordance with a court sentence.



2003: Präsi-

dentenerlass, 

dass Todestrafe 

bis auf weiteres 

nicht verhängt 

wird.



Bestimmungen zum mat. Strafrecht in 

osteuropäischen Verfassungen (2)

Ukrain. Verfassung v. 1996

Art.29 R auf Freiheit und persönl. Unantastbarkeit: enthält auch 

Verfahrensgarantien

Art.60 Niemand ist verpflichtet, offensichtlich verbrecherische Weisun-

gen und Befehle auszuführen. Für Erteilung [solcher] Weisungen und 

Befehle tritt die rechtliche Haftung ein.

Art.61

(1) ne bis in idem

(2) Die rechtliche Verantwortlichkeit einer Person ist individueller Art.

Art.62 (Unschuldsvermutung)

Art.63 (zum Strafverfahren: Selbstbelastungsverbot, Recht auf Verteidigung)



Beispielsfall 1 (Strafrecht)

Nach VerfG RF v 24.2.2006, Rs. Kajbyshev

Der russische Staatsangehörige K., Direktor eines metallurgi-schen 

Forschungsinstituts der Russ. Akademie der Wissenschaften und 

Geschäftsführer einer von ihm gegründeten Firma, verkaufte an die 

ausländische Firma X. Waren, die zur Waffenproduktion eingesetzt 

werden konnten und nach russ. R einem Exportembargo unterlagen. 

Verurteilung gem. Art.189 russ. StGB wg. Waffenhandel. K. erhebt 

Verfassungsbeschwerde zum russ. Verfassungsgericht wg. Unbe-

stimmtheit von Art.189 und Verletzung Gleichheitsgebot durch 

ĂAnmerkungñ zu Art.189 StGB, nach dem (nur) Geschªftsf¿hrer danach 

strafrechtlich verantwortlich sind.

Rechtslage?

Zusatzfrage: Könnte auch das von K. geleitete Forschungsinstitut 

strafrechtlich verurteilt werden?



Maßgebliche Vorschrift

Art.189 russ. StGB: Illegal Export from the Russian Federation 

of Raw Materials, Equipment etc. or Information é which may 

be used for é military purposes

1. Illegal export from the RF é by a person empowered to exercise 

foreign economic activity to a foreign organisation é of raw 

materials etc., which are known to this person to be able to be used 

é for military purposes é and in respect to which an export control 

has been established shall  be punished with a fine between 100 to 

500 thousand rubles or of a wage/salary of said person of 1 to 3 

years or with deprivation ot the right to hold specified offices é up to 

5 years or withi compulsory labour for up to 3 years or with 

deprivation of liberty for the same term. 



Lösung Beispielsfall 1 (Strafrecht)

- Beschwerdeführer sieht Art.189 russ. StGB als unzureichend 

bestimmt an, weil dort nur auf Ăillegalen Exportñ abgestellt wird und 

dies ganz unklar sei und von Behörden willkürlich ausgelegt werden 

könne

- Außerdem verletze Art.189 StGB in Verbindung mit der amtlichen 

Anmerkung, dass die Vorschrift (nur) auf Geschäftsführer 

anwendbar sei, den verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz, da z.B. 

leitende Angestellte und Mitglieder von ges-r Aufsichtsorganen nicht 

erfasst seien.

Das VerfassungG wies die Vb ab, weil der TB außerdem 

Kenntnis des Täters verlange. Mögliche Willkür von Behörden 

bei der Handhabung der Vorschrift  sei kein Grund für ihre 

Verfassungswidrigkeit.

Die Anlage zu dieser Bestimmung sei kein Prüfungsgegenstand  

des Verfassungsgericht.



Weiterer Beispielsfall: Yukos 1 

(2011) und 2 (2014)
Unternehmen Yukos OAO (gegr. als Staatsunternehmen in 1993, dann 

Privatisierung und Haupteigentümer Michail Chodorkowskij) wurde 2004 zu 

hohen Nachforderungen wg angebl. Steuerhinterziehung verurteilt und danach 

für insolvent erklärt.

Yukos OAO erhebt dagegen Beschwerde zum EGMR wg Verletzung von Art.6 

EMRK und Art.1.1. Zusatzprot. EMRK (EigtVerletzung).

1) In Urt. v. 20.9.2011 sieht Gericht keine Verletzung von Art.1.1. Zusatzproto-

koll betr. Steuererhebung allg., wohl aber von Art.6 betr. Steuervollstr-

Verfahren. Läßt Höhe des Entschädigungsanspruchs vorläufig noch offen.

2) In weiterem Urteil v. 31.7.2017 verurteilt Gericht die RF zu Entschädigung 

iHv 1,9 Mrd. ú (gem. Art.41 EMRK).als Schmerzensgeld (!).

VerfG RF erklärt 2015 Verweigerung ZV v. EGMR-Urteilen für verf-r zulässig.

Parallel dazu Investitionsschiedsverfahren der Yukos-Aktionäre gg RF im 

Permanent Court of Arbitration in Den Haag: spricht den Aktionären 50 Mrd 

US $ (38 Mrd ú) als SEA zu. Durch staatl. Gericht in Den Haag aufgehoben.





Struktur russ StGB 1996, 360+ Artikel

Russ. Strafgesetzbuch 

von 1996, 360 Art.

Allgemeiner Teil
Section 1 Criminal law

Kap. 1: Aufgaben und Prinzipien des 

StGB der RF

Kap. 2: Anwendung des StrafR in 

Zeit und Raum

Section 2: Crime

Kap.3: Das Konzept der Straftat und 

Arten von Straftaten

Kap.4: Strafbare Personen

Kap.5: Schuld

Kap.6: Unvollendete Straftat

Kap.7: Teilnahme an einer Straftat

Kap.8: Strafausschließungsgründe

Section 3: Strafbarkeit: Kap.9 u 10

Section IV: Befreiung von 

Bestraftung oder Vollzug Kap.11 ï

13

Section V: Jugendstrafrecht Kap.14

Section VI: Andere Maßnahmen

strafechtlichen Gehalts Kap.15 ï

15.1.

Besonderer Teil
Section VII: Straftaten gegen die Person Kap.16 ï20

z.B. Art.122 StGB HIV-Infektion 

Section VIII. Straftaten im Bereich der Wirtschaft Kap.21 -: 

Wirtschaftsstraftaten 

Art.158 Diebstahl

Art.169 Behinderung einer gesetzmäßigen Wirtschafts-tätigkeit 

Art.171 ungesetzl. Wirtschaftstätigkeit 

Art.174 Geldwäscherei 

Art.177 arglistige Nichtbegleichung von Schulden 

Art.178 monopolist. Tätigkeit 

Art.182 Falsche Reklame 

Art.193 Verstoß gg Devisengesetzgebung 

Art.195 - 197 Konkursdelikte 

Art.198 Steuerdelikte 

Art.200 Verbrauchertäuschung 

Art.201, 204: passive und aktive Bestechung privater Amtsträger

Art.290, 291: passive und aktive Bestechung im öff. Dienst

Sec.IX Straftaten gg die öff. Sicherheit u Ordnung Kap.24 

Sicherheit: Art.205 ff Terrorismus

Kap.25 Ordnung: Art.228 ff Betäubungsmittelstraftaten, Art.228 ï

233, Prostitutionsbezogene Straftaten Art.240 ff

Kap. 26 Umweltstraftaten, Art.246 - 262 

Kap.28 Computerstraftaten, Art.272 - 274 

Kap.27 Verkehrsstraftaten Art.263 ff

Section X Straftaten gg den Staat (zB auch Eingriffe in Justiz)

Section XII Straftaten gg den Frieden, zB Aggressionskrieg



Strafgesetzbücher im Vergleich

Dt. StGB 1877
Allg. Teil:
- Das Strafgesetz: Geltungsbereich, Defini-

tionen

- Die Strafe: Grundlagen der Strafbarkeit, 

Versuch, Täterschaft u Teilnahme, Not-

wehr/Notstand u.a.

- RFolgen der Tat: Strafen u.a., 

Strafbemessung

- Strafantrag

- Verjährung

Besonderer Teil
- Friedensverrat, Hochverrat etc.

- Straftaten gg die öff. Ordnung (zB

Hausfriedensbruch), Bildung krim. Vereinigungen

- Geldfälschung

- Meineid etc.

- Religionsbezogene Straftaten

- Straftaten gg den Personenstand

- Straftaten gg die sexuelle Selbstbestimmung

- Beleidigung

- Verletzung des persönl. Lebens- u 

Geheimbereichs

- Straftaten gg das Leben

- Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Betrug etc.

- Urkundendelikte

- Insolvenzstraftaten

- Straftaten gg den Wettbewerb

- é

Poln. StGB 1997, 316 ÄÄ

Allg. Teil:

Kap.I Prinzipien straf-r Verantwortlichkeit

Kap. II Arten der Begehung einer 

Straftat, ÄÄ13-

Kap. III. Ausschluss straf-r Verantwort-

lichkeit, ÄÄ15-

Kap. IV - XV. Strafen etc., ÄÄ32 -

Besonderer Teil:

Kap.XVI Straftaten gg den Frieden, ÄÄ117 ï

Kap.XVII Straftaten gg die Republik Polen

Kap.XIX Straftaten gg Leben und Gesundheit

Ä150 I Euthanasie

Ä152 Schwangerschaftsabbruch

Kap.XX Straftaten gg die öff. Sicherheit

é



Wichtige Einzelthemen des Strafrechts in 

Osteuropa

ÅBeseitigung oder Modifizierung von Ăpolit.ñ Straftbestªnden 

der sozialistischen Epoche

ÅEinführung neuer Straftatbestände

ÅBekämpfung der organisierten Kriminalität

ÅBekämpfung der Korruption: zB Erweiterung 

Amtsträgerbegriff, NABU in Ukraine etc.

ÅStärkere Differenzierung der Strafzumessung

ÅEinschränkung/Aussetzung der Todesstrafe: Art.20 II russ. 

Verf ï> 59 russ. StGB 

ÅVerjährung

ÅSonderthema: Verfolgung von Straftaten aus der sozialist. 

Epoche, ĂLustrationñ (PL, Tschechien ua, nicht RF), 

Rehabilitation von Opfern



Gesetzestexte (Beispiele): Russland, Aserbaidschan, D

Baurecht Russland

StädtebauGB v 2004, 63 Art.
Kap.1 Allg. Bestimmungen

Kap.2 Behördl. Zuständigkeiten

Kap.6 Projektierung, Bau, Rekonstruktion é

Art.51 Baugenehmigung (23 Absätze)

Art.53 Bauaufsicht [durch den Bauherrn]

Art.54 Staatliche Baukontrolle (8 Absätze)

RegierungsVO v 2006 über die staatl. 

Baukontrolle mit umfangreicher Anlage von 

Ausführungsbestimmungen.

Ą M.E. keine klare Regelung über Maß-

nahmen bei Feststellung von Rechts-

verstößen (?)

Dt. Baurecht (Beisp. SH)
BauGB (1960) + Landesbauordnung 

SH v 2016
Teil I: Allg Vorschriften

Teil II: Das Grundstück und seine Bebauung

Teil III: Bauliche Anlagen

Teil IV: Die am Bau Beteiligten

Teil V: Bauaufsichtsbehörden, Verfahren

Wirksamkeit, Rücknahme/Widerruf der Bauge-

nehmigung richtet sich nach Landesverwal-

tungsG v SH

Zum Vergleich: Aserbaidschan

Städtebau- und BauGB 2012 iVm VwVfG

Städtebau- und BauGB regelt auch 

Einstellung des Baus (Art.92) und Abriss 

(Art.95). Ergänzend VwVfG (Diff. r-mäßige/rwi 

Vas, belastend/begünstigend)



Praxis im Bereich des Strafrechts

ÅProblem 1: unklare Regelungen (?)

ÅProblem 2: Korruption

ÅProblem 3: illegale Einflussnahme durch politische 

Strukturen

ÅSonstige?



Beispielsfall 2 (bezogen auf Strafrecht)

EuGH, Urteil iS Yukos-Aktionäre (2011 + 2014)

Yukos (russischʖʢʦʩ) war einer der großen Konzerne Russlands für Erdölförderung und  

Petrochemie und gehörte auch weltweit zu den größten nichtstaatlichen Konzernen. Nach der 

Festnahme des Unternehmensgründers Michail Chodorkowski im Jahr 2003 geriet das 

Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, was dazu führte, dass Yukos am 1. August 2006 

von einem Moskauer Gericht für bankrott erklärt wurde.

Ehemalige Yukos-Eigner klagten am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen mutmaßlicher 

Diskriminierung des Konzerns durch die Steuerverfahren des russischen Staates. Sie forderten 

Schadensersatz in Höhe von 98 Milliarden US-Dollar. Die Klage wurde im September 2011 mit Möglichkeit 

auf Berufung teilweise abgewiesen. Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot sei nicht festzustellen. 

Es gebe keine Hinweise, dass Russland die Steuerverfahren gegen Yukos dazu missbraucht hätte, um das 

Unternehmen zu zerstören und alle Aktiva des Konzerns unter seine Kontrolle zu bringen. Der Gerichtshof 

sah aber die Art und Weise der Eintreibung der Steuerschulden der Jahre 2000 bis 2003 als 

ĂunverhªltnismªÇigñ und als VerstoÇ gegen den Schutz des Eigentums an, auch wenn die Behºrden alle auf 

legaler Grundlage gehandelt hätten. Auf eine Festsetzung von Schadensersatz verzichtete der Gerichtshof 

zunächst, um den Parteien die Möglichkeit einer gütlichen Einigung zu geben. Nachdem keine solche 

Einigung zustande kam, wurde der von Russland zu zahlende Schadensersatz im Juli 2014 auf 1,9 

Milliarden Euro festgesetzt, die höchste Summe, die jemals für eine Menschenrechtsverletzung 

zugestanden wurde.

Das Urteil kann jedoch nach einer Entscheidung des russischen Verfassungsgerichts vom 14. Juli 2015 in 

Russland nicht vollstreckt werden.



Strafprozessrecht in Osteuropa



Beispielsfall (bezogen auf 

Strafprozessrecht)

EGMR, Urteil iS Kalaschnikov (2002)

Bf lebt in Moskau, wurde 1995 in Zshang mit einer Wirtschaftsstraftat (Unterschlagung) 

verhaftet und 1999 verurteilt. 1995 - 1999 in U-Haft, danach in Vollzugshaft (Freilassung 

2000 aufgrund Amnestie). Verstoß gg rechtl. Regelungen über Dauer U-Haft (2 Mon) und 

Haftbedingungen. 

Katastrophale Haftbedingungen (18 Personen in Haftraum, Krankheiten 

(Hautkrankheiten, Tbc etc.), nur 2 x Dusche im Monat etc.)

Gerügt wurde Verletzung von Art.3 EMRK (Verbot unmenschlicher Behandlung), Art.5 Ä

3 (vernünftige Dauer der Haft), Art.6 Ä1 (vernünftige Dauer StrafVerf)

--> Gerichtshof bejaht Verletzung + verpflichtet RF zu SEA 5000 Euro (Schmerzensgeld)



Rechtsgrundlagen des 

Strafprozessrechts in Osteuropa

- D: Bundesrecht: StPO + StVollzugsG, Länderebene ist für Gerichts-

organisation im einzelnen verantwortlich.

- GUS-Modell-StPO 1995

- Belaruss. StPO 1999, orientiert sich an GUS-Modell-StPO

- Kroat. StPO 1997 

- Poln. StPO 1969

- Russ. StPO v. 2001

- Tschech. StPO 1961

- Ukraine:  StPO 2012 + G über Gerichtssystem v 2002



Aussagen von Verfassungen osteurop. Staaten zum 

Strafverfahren. Beispiel Russland

Russ. Verf 1993 hier außerordentlich ausführlich 

Art.22 II russ. Verf: Freiheitsentzug nur aufgrund richterl. Anordnung 

Art.35 III Eigentumsentzug nur durch gerichtl. Entscheidung ? wichtig insbes auch für StrafR 

(Konfiskation) 

Art.45, 46 allg. RSchutzgarantie 

Art.47 I Recht auf gesetzl. Richter: aber wird bislang nicht bezogen auf interne 

Geschäftsverteilung 

Art.47 II Recht auf Geschworenengericht

Art.48 Recht auf anwaltl. Beistand (insbes. Art.48 II) 

Art.49 Unschuldsvermutung (so schon UdSSR-Verf 1977)

Art.50 I ne bis in idem 

Art.50 II umfassendes Beweisverwertungsverbot

Art.50 III Recht des straf-r Verurteilten auf RBehelf 

Art.51 AussageverweigerungsR

Art.52 Opferschutz 

Art.118 - 129 Rechtsschutzorgane, insbes. Gerichte, insbes. Art.123 I (Öffentlichkeit des 

Verfahrens), 123 II (strafrechtl. Verhandlung in Abwesenheit),123 III (u.a. Ăkontradiktor. 

Verfahren + Gleichberechtigung der Parteien

Strafgerichte: allg. Gerichte (Rajonsgerichte - Kreisgerichte - Oberstes Gericht der RF); seit 

neuem auch sog. Friedensrichter für geringfügige Straftaten. Art.126 I Oberstes Gericht der RF 

zuständig auch in Strafsachen. 



Strafprozessordnungen in 

Osteuropa -



Wichtige Einzelthemen des Strafprozessrechts 

in Osteuropa

Grundprobleme:

Å Umsetzung rechtsstaatl. Garantien v. Effektivität der Strafverfolgung: 

gesetzl. Richter, gerichtl. Kontrolle von Entscheidungen im Ermittlungsverfahren, 

U-Haft, Folter, Willkür? Sonderproblem: Vorklärungsverfahren vor offizieller 

Einleitung des StrafVerf; geringe rechtsstaatl. Garantien

Å Korruption: vielschichtiges Problem, StrafR nur Teil von Lösungsansätzen

Å Einfluss des Staates bzw. polit. Entscheidungsträger auf die Strafverfolgung 

einschließlich Urteilspraxis. Selektive Justiz?

Detailaspekte, z.B. Vor- und Ermittlungsverfahren, Aufgabenverteilung 

Polizei/Staatsanwaltschaft, Gerichte, Rechte des Angekl. auf Information über den 

Ablauf des Strafverfahrens, Arten der Einstellung des Verf., Sinn und Umsetzung 

von Schwurgerichten, RMittel: Aufsichtsverfahren gg. rechtskräftige Urteile

Å Ausblick: Strafvollzug?




